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8 In Kürze

Das neue
«Fahrrad '93» der
Radfahrertruppen

MTL. Steckbrief des «Fahrrad '93»

(offizielle Bezeichnung), mit wel-
chem die Rdf-Schulen und -Trup-

pen ab Sommer 1994 ausgerüstet
werden.

- Rahmen aus hochwertigem Stahl-

rohr, hartgelötet, Lastenträger
demontierbar

- MTB-Vorderradgabel aus Cr-MO-
Stahlrohr

-Stahlrohrlenker mit Querstrebe,
längsverstellbar

-Tretlagereinheit mit Leichtme-
tall-Kurbeln und Leichtmetall-
Pedale

- 7-Gang-Kettenwechsel

- Kunststoff-Schutzbleche und Werk-

zeugboxe

- Speichenräder mit 26 x 1,75 MTB-

Bereifung

- Hydraulik-Bremsen

- Ledersattel

- Beleuchtung: Speichendynamo

- Gepäckträger vorne

- Gewicht komplett: 21,5 kg

EMD '95

TJW. Als Folge der Armeereform
hat Bundesrat Kaspar Villiger auch

eine umfassend EMD-Reform ein-

geleitet. Linter dem Titel «EMD

'95» geht es darum, die Departe-
mentsstruktur an die neuen Anfor-
derungen der verkleinerten Armee
sowie an die vom Parlament

geforderten Finanz- und Personal-

kürzungen anzupassen. Gleichzei-

tig soll mit Rationalisierungsmass-
nahmen die Effizienz gestëigert
und das unternehmerische Han-

dein gefördert werden. Es geht
dabei um Reformen mit weitrei-
chenden Auswirkungen.

Im Teilprojekt 2 wird das gesamte
Industriepotential des EMD unter-
sucht. Betroffen sind die Rüstungs-
betriebe der GRD, die Unterhalts-
betriebe des BAMF sowie die

eidg. Zeughäuser, die Elektronik-
betriebe und die Armeemotorfahr-
zeugparks der KMV. Es handelt
sich dabei um 48 Betriebe in der

ganzen Schweiz mit rund 11 000
Mitarbeitern und einem jahresum-
satz von 2,5 Milliarden Franken.

Die Departementsreform wird von
einer Sozialplanung begleitet, wel-
che in Zusammenarbeit mit den

Personalverbänden entwickelt wor-
den ist und die auch arbeitneh-

merseitig als vorbildlich gilt. Bei

der Realisierung der Restrukturie-

rungsmassnahmen werden auch

sozial- und regionalpolitische
Aspekte mitberücksichtigt.

/Veue Verordnung' über d/'e
med/z/n/sc/re ßeurfe/'/ung der
D/'ensffaug//cb/<e/f und D/ensf-
fö/r/g/ce/f

Verfeinerter Raster

J.J. Der Bundesrat hat eine neue

Verordnung über die medizinische

Beurteilung der Diensttauglichkeit
und Dienstfähigkeit (VMBDD) ver-
abschiedet. Sie umschreibt die

militärische Diensttauglichkeit, wie
sie insbesondere an der Aushe-

bung geprüft wird. Weiter legt sie

die Grundsätze, die Instanzen
sowie das Verfahren der medizini-
sehen Beurteilung fest. Zudem
werden die Rechte der zu Beurtei-
lenden (Wahrung der Privatsphäre,
Datenschutz, Beschwerderecht)
sowie die Pflichten der Organe
(Geheimhaltung, Aufbewahrung der

Daten) präzisiert. Die Entscheide
der medizinischen Untersuchungs-
kommissionen werden neu nach

einem verfeinerten Raster gefällt,
um die Zuteilung zu den Funktio-

nen in der Armee jeweils nach
den medizinischen Voraussetzun-

gen der betreffenden Person diffe-
renziert vornehmen zu können.
Die neue Verordnung ersetzt einen
Erlass des EMD aus dem jähre
1970. Angesichts der Bedeutung
der Bestimmungen über die medi-
zinische Beurteilung der Dienst-

tauglichkeit für die militärische
Laufbahn ist sie nun vom Bundes-
rat erlassen worden. Die Vorschrif-
ten tragen den Weiterentwicklun-

gen der Armeestruktur, des
Sanitätsdienstes und der medizini-
sehen Wissenschaft Rechnung, die
seit dem früheren Erlass stattge-
funden haben. Sie entsprechen
auch bereits dem Armeeleitbild
'95 und weitgehend den Rechts-

grundlagen für die Armeereform
(«Armee '95»).

Adress- und Gradänderungen
Verbandsmitglieder
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•
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